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Sicherheitsüberprüfung

Das LGRB unterstützt die zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden in Baden-Württemberg bei
der Genehmigung, der Betriebsüberwachung sowie bei der fachtechnischen Bewertung im Hinblick auf
geologisch-geotechnische sowie hydrogeologische Fragestellungen von Stauanlagen und hochsicherheits
relevanten Anlagen. Zu hochsicherheitsrelevanten Anlagen zählen z. B. Kraftwerksbauten sowie
(Zwischen-)Lager mit gefährlichen (radioaktiven) Abfällen. Das Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar
westheim ist aktuell die einzige hochsicherheitsrelevante Anlage, bei der das LGRB fachlich berät.
Zusätzlich erfolgt eine Fachberatung bei der Trinkwassertalsperre (TWT) Kleine Kinzig nahe Alpirsbach
im Schwarzwald.
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Neben den betriebsbegleitenden Messungen und Beobachtungen sowie den regelmäßigen jährlichen
Sicherheitsberichten werden nach DIN 19700, der deutschen Normenreihe für Stauanlagen, in angemessenen
Zeitabständen sowie im Bedarfsfall nach außergewöhnlichen Ereignissen vertiefte Sicherheitsüberprüfungen
der Stauanlagen erforderlich. Dabei erfolgt u. a. die geotechnische Beurteilung und Überprüfung der Stand
sicherheit des Absperrbauwerkes, ggf. mit geotechnischer Erkundung. 

Dem LGRB liegen bereits seit der Erkundungs- und Bauphase der TWT Kleine Kinzig umfangreiche
Kenntnisse über den Untergrund vor. Im Umfeld der TWT Kleine Kinzig sind als Geogefahren vor allem
Hanginstabilitäten sowie tektonisch aktive Störungsbereiche vorhanden. Im Rahmen der vertieften
Sicherheitsüberprüfung werden die geologischen Gegebenheiten durch das LGRB detailliert untersucht sowie
die Gefahr erdbebeninduzierter Rutschungen im sicherheitsrelevanten Bereich der Stauanlage (Stauraum und
Sperrenstelle) beurteilt.

Im sicherheitsrelevanten Bereich werden Geländebegehungen durchgeführt. Dabei wird insbesondere auf
Anzeichen etwaiger Hanginstabilitäten, Vernässungen sowie u. a. auf größere Auffüllungen im Einfluss
bereich der Talsperre geachtet. 

Abschließend wird im Rahmen der vertieften Sicherheitsüberprüfung gemeinsam mit dem Betreiber sowie
der Aufsichtsbehörde ein entsprechender Handlungsbedarf mit evtl. Überwachungskonzepten und/oder
baulichen Maßnahmen festgelegt und das verbleibende Restrisiko beurteilt.
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Trinkwassertalsperre Kleine Kinzig. Staudamm mit Stausee und Technikgebäuden

Je nach möglicher Gefährdung am Standort einer hochsicherheitsrelevanten Anlage, zum Beispiel durch
Untergrunddeformationen oder durch den Einfluss durch bzw. auf das Grundwasser, werden bei deren
Genehmigung Auflagen zur ingenieurgeologischen und hydrogeologischen Überwachung erlassen. Dadurch
sollen beispielsweise Bodenbewegungen oder Veränderungen des Grundwassers frühzeitig erkannt und
Schäden verhindert werden.

Hochsicherheitsrelevante Anlagen sind bauliche Anlagen, die aufgrund ihrer Funktion bzw. des hohen
Sicherheitsrisikos für Umgebung und Bevölkerung im Schadensfall einer speziellen Überwachung bedürfen.
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In der Regel werden durch den Betreiber der Anlage regelmäßige betriebsbegleitende Messungen (z. B.
Messungen von Höhenänderungen, Menge und Beschaffenheit des Grundwassers etc.) durchgeführt, die in
der jeweiligen Betriebsgenehmigung angeordnet sind. Die Ergebnisse dieser Messungen und die zugehörigen
Messberichte werden seitens des LGRB auf die Einhaltung von vordefinierten Grenzwerten und mögliche
Anzeichen auf schädliche geologische Prozesse im Untergrund geprüft.
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